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[1652 n . August 22 . A

SCHREIBEN VON [LANDAMMANNUND LANDRAT VON] URI AN [BÜRGERMEI¬
STER UND RAT VON] ZÜRICH

Hierauff nun khönnen wir Uech aignoschischer Vertrauwlickheit ohnan-



103/59

gef liegt nit lassen , dass aller erst ein Fürstl . St . Gallischer Abge¬
sandter mit befelch bey Unns angelangt , über diser schwäbender sach
[ - Glaubensstreitigkeiten in Sitterdorf , das eine Herrschaft der Abtei

O . . .
St . Gallen war - ] unns ein Satte fundamentalische information zue er-
theilen , wie auch mit autentischen actis und schrifften , wie weit sich
dess Fürstl . Gotshauss Recht und befüegsamme der Enden erstreckhen
probierlich Zue erscheinen und demonstrieren , welche beweisthumb dan
nit solcher Form hergangen und so vil mitgebracht , dass unns in khei-
nen wäg Zwiflet , wan sich besagte [Dorfgenossen ] von Sitterdorff ihrer
pflicht erinnert , und wass die von unerdenckhlieh en Jahren herbeyge-
brachte Herkhommen zuegebe , für sich genommen , Zuemahlen Jhr g . l .E.
dessen alles erkhandtnuss gehabt hetten , Ess währ Uewers mit so gros¬
ser Ungelegenheit und beschwärdt anerfültes schreiben gespart und un-
derlassen , oder doch weit anderst Stylisiert worden , seitenmahlen Jhr
Fürstl . Gn. [Abt Pius Reher ] erbietig dise ihre befüegsame ( so es wei¬
ters vonnöten ) , mit Unlaugbaren und unwidertreibenlichen Documentis
Zue belegen und beweisslich Zue machen , und also den Sitterdorffern,
fais sye uff ihrer widersetzlikheit Zue Verharren bedacht wehrent an
gehörigen ortten laut bürg und landtrechtens redt und andtwordt Zue
geben , wie auch sich dessen benüegen , wass mit Recht wird gesprochen
werden , welche form unsers bef indens , die aller ringst beste : und
füeglichste ist , ungüette , weitleüffigkheit und misshell Zue ersparen
und abzueweichen , versehen unns also Zue Eüch U. g .E . Jhr werdent Zue
bezeügung üwers fridtfertigen gemüets , wie auch befürderung der gebühr
besonders aber in betrachtung dises geschäffts eigentlichen und heiter
gestaltsame von selbsten genaigt und intentioniert sein eüwern herab¬
gefassten Ungleichen wahn sinckhen Zue lassen , und mehrbenandte üwere
Religions genossen der Enden Zue wolanstehendter gehorsame , oder dass
Seye doch ihr Fürstl . Gn. erbieten parièrent , Zue weisen und anzuehal-
ten , üch g . l .E . hierunder Versicherte dass in unserm gemüeth die ge-
threüwe begirdt ligt und beständig darinnen bleiben soll , gegen üch
und wen es immer weiters berüehren mag , wie iüngsthin in Unsern Ver¬
gangenen güetlichen Verhandlungen [ der im Thurgau regierenden VII Orte
- VIII Alte Orte ausg . BE] Zue Baden ^ und [ zu ] Frauenfe [ 1 ] dt * recipro¬
ce erkhlärt und Zue gesagt worden , die pündt und landtsfriden [ von
1531 ] , autentische abscheid , sprüch , Verträg , auch alle wohl herge¬
brachte guete gebreüch und gewohnheiten , so offt es zue schaden
khombt , getrauwlich , auff recht und ehrbarlich Zue halten , Jn erwar-
tung nun Uewers freündtl . Vertrauwlichen bey fais

1) Am 22 . August 1652 hatte Zürich Ammann und Rat von Stadt und Amt Zug we¬
gen den Glaubensstreitigkelten in Sitterdorf ein Schreiben zukommen las¬
sen , s . AH 17/66 . Es ist anzunehmen , dass Zürich in dieser Angelegenheit



auch an die übrigen IV im Thurgau mitreg . kath . Orte - V ausg . ZG - ein
gleichlautendes Schreiben gesandt hatte . Vorliegender Text dürfte daher
die entsprechende Antwort Uris an Zürich sein.

2 ) s . AH 74/123
3 ) Diese Konferenz begann am 12 . November 1651 , s . EA VI 1 , 84 (Nr . 58 ) .

Stadt und Amt Zug war an dieser wie auch an der untengenannten Tagsat¬
zung durch Beat II . Zurlauben vertreten.

4 ) Diese Zusammenkunft dauerte vom 26 . November bis 9 . Dezember 1651 , s.
ebenda 89 (Nr . 59 ) . An diesen beiden Tagsatzungen wurde übrigens der
Uttwiler - und Lustdorferhandel behandelt und beigelegt.

-  Blatt 162 r  leerKopie AH 103 , 161 - 162
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